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2 7 4 . Verordnung: Vordringliche Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit

2 7 5 . Verordnung: Verbot der Einfuhr und der entgeltlichen Überlassung bestimmter Munitionsarten

2 7 6 . Verordnung: Änderung der Verordnung betreffend die Führung von Verwendungsbezeichnun-
gen

2 7 4 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 20. Mai
1981 über vordringliche Maßnahmen zur Er-

haltung der Volksgesundheit

Auf Grund des § 132 c Abs. 1 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 585/
1980 wird im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für soziale Verwaltung verordnet:

§ 1. Als vordringliche Maßnahmen zur Erlhal-
tung der Volksgesundheit werden bezeichnet:

1. Impfung (aktive Immunisierung) gegen die
Frühsommermeningoencephalitis;

2. humangenetische Vorsorgemaßnahmen ins-
besondere durch genetische Familienberatung,
pränatale Diagnose und zytogenetische Untersu-
chungen.

§ 2. Ziel der im § 1 Z 1 bezeichneten Maß-
nahme ist der Schutz der Bevölkerung vor der
Frühsommermeningoencephalitis.

§ 3. Ziel der im § 1 Z 2 bezeichneten Maß-
nahmen ist die Senkung des Risikos des Auf-
tretens von genetisch bedingten Erkrankungen.

§ 4. Für die in § 1 Z 2 bezeichneten Maß-
nahmen kommen folgende Personenkreise in Be-
tracht:

1. Personen, bei welchen der Verdacht auf Vor-
liegen einer genetisch bedingten Erkrankung oder
einer Chromosomenanomalie besteht.

2. Eltern mit Kinderwunsch oder bereits ein-
getretener Schwangerschaft, wenn

a) bereits ein oder mehrere Kinder mit einer
genetisch bedingten Erkrankung, einer
Chromosomenanomalie, einem offenen
Neuralrohrdefekt, einer offenen Bauch-
wandspalte oder anderen schweren Fehlbil-
dungen geboren wurden;

b) bei den Eltern selbst oder in der näheren
Verwandtschaft eine genetisch bedingte Er-
krankung oder Chromosomenanomalie vor-
liegt oder Verdacht darauf besteht;

c) das Alter der Eltern bei der Frau über 35
oder beim Mann über 50 liegt;

d) bereits mehrere Fehl- oder Totgeburten auf-
traten, die weder gynäkologisch, androlo-
gisch noch endokrinologisch erklärt wer-
den können;

e) Blutsverwandtschaft der Partner vorliegt;
oder

f) Verdacht auf mutagene oder teratogene
Schädigung besteht.

Steyrer

2 7 5 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 29. Mai 1981, mit der die Ein-
fuhr und die entgeltliche Überlassung be-

stimmter Munitionsarten verboten werden

Auf Grund des § 11 Abs. 3 lit. c des Waffen-
gesetzes 1967, BGBl. Nr. 121, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie verordnet:

§ 1. (1) Die Einfuhr und die entgeltliche Über-
lassung von Patronen, die nicht als Kriegsma-
terial anzusehen sind und deren Geschoße Explo-
sivstoff oder andere chemische Wirkstoffe (aus-
genommen Leuchtsätze) enthalten, sind verboten.

(2) Dieses Verbot gilt auch für Geschoße der
im Abs. 1 bezeichneten Art allein.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1981
in Kraft.

Lanc
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2 7 6 . Verordnung des Bundesministers für
Auswärtige Angelegenheiten vom 1. Juni
1981, mit der die Verordnung vom 4. April
1978, BGBl. Nr. 187, betreffend die Führung
von Verwendungsbezeichnungen in der Fas-
sung der Verordnung vom 6. September

1979, BGBl. Nr. 399, geändert wird

Auf Grund des § 137 Abs. 3 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 333/1979, wird
verordnet:

Artikel I
Die Verordnung des Bundesministers für Aus-

wärtige Angelegenheiten vom 4. April 1978,
BGBl. Nr. 187, betreffend die Führung von Ver-
wendungsbezeichnungen in der Fassung der Ver-
ordnung vom 6. September 1979, BGBl. Nr. 399,
wird wie folgt geändert:

§ 3 hat zu lauten:

„Die Abteilungsleiter, die Leiter von Organisa-
tionseinheiten, die Abteilungen gleichzuhalten
sind, der stellvertretende Chef des Protokolls
im Bundesministerium für Auswärtige Angele-
genheiten und der stellvertretende Leiter des
Kabinetts des Bundesministers, sofern der Leiter
des Kabinetts des Bundesministers die Verwen-
dungsbezeichnung 3otschafter' zu führen hat,
haben die Verwendungsbezeichnung ,Gesandter'
zu führen."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1981 in
Kraft.

Pahr


